Planverfahren zur Aufstellung
der 11. Anderung des Flachennutzungsplanes

der Gemeinde Harztor

umweltrelevante
Stellungnahmen der Fachbehdrden

aus dem Verfahrensschritt der frihzeitigen Beteiligung
gem. 84 (1) BauGB
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Freistaat

Thiringen

Thiringer Landesverwaltungsamt - Postfach 22 49 - 99403 Weimar

Stadtplanungsbiro Meiftner & Dumjahn GbR
Kathe-Kollwitz-Stralle 9
99734 Nordhausen

per E-Mail

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange in
stadtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahme zum Vorentwurf der 11. Anderung des Flachennutzungs-
plans der Gemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen (Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 21 ,Eberthof“) im OT Niedersachswerfen (Planstand:
September 2025)

2 Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thuringer Landes-
verwaltungsamt zu vertretende 6ffentliche Belange berihrt:

- Belange der Raumordnung (Anlage 1).

In der Anlage 2 erhalten Sie beratende planungsrechtliche Hinweise der ho-
heren Verwaltungsbehdérde nach dem BauGB (Sachgebiet 224.2). Diese Hin-
weise erfolgen unbeschadet der spateren Entscheidung gemaf § 6 BauGB.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei kiinftigen Anfragen, dass das bisherige Referat
340 ,Raumordnung, Bauleitplanung“ ab dem 21.07.2025 als Referat 224 ge-
fuhrt wird.

Mit freundlichen GrifRen
im Auftrag

gez.

Olaf Hosse

Referatsleiter

(ohne Unterschrift gliltig, da elektronisch erstellt und gezeichnet)
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Landesverwaltungsamt

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Silke Lésch, Referat 224

Durchwahl:
Telefon +49 (361) 57 332-1128
Telefax +49 (361) 57 332-1602

Silke.Loesch@
tlvwa.thueringen.de

lhr Zeichen:

lhre Nachricht vom:
23.09.2025

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5090-224-4621/4914-2-
287382/2025

Weimar
20.10.2025

Thiiringer
Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprun-Platz 4
99423 Weimar

tlvwa.thueringen.de

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Freitag: 08:30-12:00 Uhr
Bankverbindung:
Kontoinhaber: Freistaat Thiiringen
IBAN: DE80820500003004444117
BIC: HELADEFF820

Landesbank
Hessen-Thiringen (HELABA)

USt.-ID: DE367506321
Leitweg-ID: 16900334-0001-29

Informationen zum Umgang mit Ihren
Daten im Thiringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter:
tlvwa.thueringen.de/datenschutz.

Auf Wunsch tbersenden wir Ihnen eine
Papierfassung.


file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 20.10.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/4914-2-287382/2025)

Stellungnahme des Thiiringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-
nung

1. O Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,
Befreiung 0.4. in der Abwéagung nicht Gberwunden werden kénnen

a) Einwendungen
b) Rechtsgrundlage
C) Méglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Uberwindung

2. O Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts
a) Insgesamt durchzufiihrende Untersuchungen
b) Untersuchungsumfang fiir die aktuell beabsichtigte Planung

w
|

Hinweise fiir Uberwachungsmalnahmen
a) Mégliche UberwachungsmaRnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen
b) Méglichkeiten zur Nutzung bestehender Uberwachungssysteme

4. Weitergehende Hinweise

O Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o.g. Plan beriihren kdnnen, mit Angabe des
Sachstands

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zusténdigkeit zu dem o.g.
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Die vorgelegte Anderung des Flachennutzungsplanes (FNP) der Gemeinde Harztor bezieht
sich auf den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 21 "Eberthof" im Ortsteil Niedersachswerfen,
zudem mehrere Stellungnahmen abgegeben wurden. In diesen wurden nachvollziehbare Aus-
sagen zum Bedarf an weiteren Wohnbauflachen im geplanten Umfang gefordert.

Das Planverfahren wurde damals abgeschlossen und der nach § 13b BauGB aufgestellte Be-
bauungsplan erlangte Rechtskraft. Durch die vom BVerwG festgestellte Unwirksamkeit des §
13b BauGB mussen der Bebauungsplan und die erfolgte Berichtigung des FNP durch entspre-
chende Verfahren nachtraglich geheilt werden.

Die Anderung des FNP umfasst eine Flache von ca. 1,8 ha im norddstlichen Bereich des o.g.
Bebauungsplanes, deren Darstellung im FNP von Flache fir die Landwirtschaft in Wohnbau-
flache bzw. im Bereich des Uberschwemmungsgebietes der Bere in Griinflache mit der Zweck-
bestimmung Hausgarten geandert werden soll.

Die in der Abwagung zum Bebauungsplan erwahnte Fortschreibung des FNP der Gemeinde
Harztor, die aufgrund des Alters der FNP der friheren Gemeinden (z.B. FNP Niedersachwer-
fen 2003) dringend erforderlich ist, wurde bisher nicht angestoRen, eine aktuelle Wohnbaufla-
chenbedarfs- und Potentialanalyse liegt somit weiterhin nicht vor. Ob der Umfang der Baufla-
chen dem gemeindebezogenen Bedarf entspricht (vgl. Grundsatz 2.4.1 des Landesentwick-
lungsprogramm Thuringen 2025 (LEP), GVBI 6/2014 vom 04.07.2014, geéndert durch Verord-
nung vom 05.08.2024, GVBI 12/2024 vom 30.08.2024), kann somit nicht bewertet werden.
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Da es sich um einen Bereich handelt, der bereits in einem rechtskraftigen Bebauungsplan
Uberplant war und auf dessen Grundlage einzelne Gebaude bereits errichtet wurden, kann die
vorgelegte 11. Anderung des FNP trotzdem grundséatzlich akzeptiert werden. Die hier beste-
henden Potentiale sind bei der Fortschreibung/Neuaufstellung des FNP in eine Wohnbaufla-
chenbedarfsanalyse einzubeziehen.

Aufgrund der Lage von Teilflachen des Anderungsbereiches im Uberschwemmungsgebiet der
Bere, welche im Entwurf des geanderten Regionalplans Nordthiringen (E-RP-NT, Beschluss-
Nr. 33/01/2018 vom 30.05.2018) auch als Vorranggebiet Hochwasserrisiko festgelegt sind wird
mindestens eine Abarbeitung der Prifpflichten beziiglich der Risiken von Hochwassern gemaf
Landeribergreifendem Raumordnungsplan fir den Hochwasserschutz (BRPH, BGBI. | S.
3712 vom 25.08.2021) fir erforderlich erachtet.

Insbesondere das Ziel 1.1.1 (Z) ist zu beachten: ,Bei raumbedeutsamen Planungen und Mal3-
nahmen einschliellich der Siedlungsentwicklung sind die Risiken von Hochwassern nach
MaRgabe der bei éffentlichen Stellen verfiigbaren Daten zu priifen; dies betrifft neben der
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und seinem rdumlichen und
zeitlichen Ausmal3 auch die Wassertiefe und die FlieBgeschwindigkeit. Ferner sind die unter-
schiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwiirdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und
Raumfunktionen in die Priifung von Hochwasserrisiken einzubeziehen.®

Mit dem Begriff ,Hochwasser” sind neben Ubersohwemmungen durch Flusshochwasser auch
Uberschwemmungen durch Starkregenereignisse gemeint. Die Priifung ist in der Begriindung
zu dokumentieren.

Daten fur die genannte Prifung finden Sie u.a. unter den folgenden Links:
https://tlubn.thueringen.de/wasser/ueberschwemmungs-und-hochwasserrisikogebiete
https://tlubn.thueringen.de/klima/extrem/starkregen
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Anlage 2 zum Schreiben vom 20.10.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/4914-2-287382/2025)

Beratende planungsrechtliche Hinweise der hoheren Verwaltungsbehérde nach dem
BauGB zum Planverfahren und Planentwurf

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Harztor stellt den Bereich des Bebauungsplanes Nr.
21 in Ganze als Flache fir die Landwirtschaft dar. Der Flachennutzungsplan entsteht in einem
aufwendigen Planungsprozess und hat die Aufgabe, die stadtebauliche Entwicklung — als
Selbstbindung der Gemeinde — zu steuern. Er stellt damit ein umfassendes Bodennutzungs-
konzept dar. Somit ist fir die Ausweisung von neuen Wohnbauflachen im Flachennutzungs-
plan stets eine entsprechende methodische Ermittlung des Wohnbauflachenbedarfs aus ge-
samtgemeindlicher Perspektive erforderlich.

Der Bedarf an neuen Wohnbauflachen muss begriindet sein, auch wenn im vorliegenden Fall
wegen der Entstehungsgeschichte des Bebauungsplanes (zunédchst Aufstellung nach § 13b
BauGB) bereits einige Wohngebaude errichtet worden sind. Festzustellen ist, dass die Be-
grindung zur 11. Anderung keinerlei Erlauterungen enthalt, weshalb und in welchem Umfang
einerseits ein Bedarf nach Wohnbauflachen vorhanden ist und weshalb andererseits dieser
Bedarf in bestehenden Potentialflachen (Baullicken / Brachen / Leerstand im Innenbereich
nach § 34 BauGB und Flachen in Bebauungsplangebieten, wo Baurecht nach § 30 BauGB
besteht) nicht gedeckt werden kann.

Vor einer Flachenneuinanspruchnahme im planungsrechtlichen Aufienbereich bedarf es stets
einer konsequenten Ermittlung und Nutzung der Flachen, die der Nachverdichtung, der Um-
oder Wiedernutzung oder die fir einen Rickbau mit anschlieRendem Neubau infrage kom-
men. Leerstande in Gebauden sind moglichst wieder einer Nutzung zuzufihren.

Auch wenn im vorliegenden Fall die Durchfiihrung des Anderungsverfahrens zum Flachennut-
zungsplanes formell als nachtragliches Heilungsverfahren durchgefihrt wird, sind die im
BauGB verankerten stadtebauliche Pramissen, wie insbesondere der Vorrang der Innenent-
wicklung (vgl. Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 Satz 1, § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB),
stets zu beachten bzw. muss eine erkennbare Auseinandersetzung mit diesen Pramissen
stattfinden.
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LANDKREIS NORDHAUSEN

DER LANDRAT
Landratsamt Nordhausen ¢ Postfach 10 06 64 + 99726 Nordhausen
lhr Zeichen:
Stadtplanungsburo lhre Nachricht vom: 23.09.2025
: . Unser Aktenzeichen/ g0 3 _ 11, Ander. F-Plan ,Eberthof'
M_(_ianer & D.umJahn GbR Kassenzeichen: o an»
Kathe-Kollwitz-StraBe 9 (vitt stets angeber)
99734 Nordhausen Auskunft erteilt: Frau Kérner
Fachbereich: 60 - Bau und Umwelt
Dienstgebaude: Behringstrale 3, Haus 1
Zimmer: 303
Telefon: 03631/911 6000
Telefax: 03631/911 3949
E-Mail: .
(nur fiir Schreiben ofine umwelt@Ilrandh.thueringen.de
slektronische Signatur)
Datum: 22.10.2025

Planverfahren zur Aufstellung der 11. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich
Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

Friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Triger offentlicher Belange gemal
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der benachbarten Gemeinden geméR § 2 Abs. 2 BauGB im o.a.

Planverfahren
Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend der vorgesehenen Beteiligung der Trager offentlicher Belange geben die Fachbe-
reiche/Fachgebiete des Landratsamtes Nordhausen nachfolgende Stellungnahme ab.

Die genannten Hinweise, Bedenken sowie Festlegungen sind bei der geplanten MaRnahme zu
beachten.
FB Bau und Umwelt

FG Bau — Untere Bauaufsichtsbehérde

Gegen den Vorentwurf der 11. Anderung des Flachennutzungsplanes bestehen seitens der
Unteren Bauaufsichtsbehdrde keine grundlegenden Bedenken.

FG Bau — Untere Denkmalschutzbehédrde

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege, die von der Unteren Denkmalschutzbehérde ge-
maR Thiringer Denkmalschutzgesetz (ThirDSchG) zu vertreten sind, werden vom o.a. Plan-
vorhaben nicht bertihrt.

Das Thuringischer Landesamt fiir Denkmalpflege und Archaologie wurde im Aufstellungsverfah-
ren beteiligt. Die Stellungnahme ist entsprechend zu beriicksichtigen.

Landratsamt Nordhausen,  Telefon: (0 36 31) 911-0

‘ wﬁﬂﬂqﬂm Behringstrafle 3, 99734 Nordhausen  Telefax: (0 36 31) 911-241
SUDH ARZ www.landratsamt-nordhausen.de  E-Mail: poststelle@irandh.thueringen.de aré
Al {nicht fix h i
KY FFH AUSER Kreissparkasse Nordhausen ~ Commerzbank Nordhausen
BIC: HELADEF1NOR BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE45 8205 4052 0035 0125 67 IBAN: DE65 8204 0000 0604 4200 00




FG Verkehrs- und StraRendienste — SG Kreisstralien

Seitens des SG KreisstraRen bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine Bedenken.

StraRe in der Baulast des Landkreises Nordhausen sind vom vorgelegten Flachennutzungsplan
nicht betroffen.

FG Verkehrs- und StraRendienste — Untere Verkehrsbehorde

GemaR den Unterlagen erfolgt die &ffentliche ErschlieBung des Vorhabengebietes Uber
die K 36 und vorhandene kommunale Strafien.

Bei der inneren ErschlieBung ist zu beriicksichtigen, dass die kinftigen Verkehrsflachen dem
Nutzungsumfang entsprechend ausgebaut werden und die verkehrsrechtlichen Belange, wie
Rettungszufahrten, Ver- und Entsorgung, Rangierabstande etc., den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen. Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs hat funktionsgerecht und in aus-
reichender Anzahl auf dem Vorhabengebiet zu erfolgen.

FG Immissionsschutz und Chemikalienrecht

Seitens des FG Immissionsschutz und Chemikalienrecht bestehen gegen das o.g. Vorhaben
keine Bedenken.

Untere Wasserbehorde

Seitens der Unteren Wasserbehdrde bestehen gegen das o0.g. Vorhaben keine Bedenken.

Die Flachen des Plangebietes liegen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes (TWSZ) llI. Hier
gibt es mehrerer Wassergewinnungsanlagen, festgesetzt mit Beschluss des Kreistages Nord-
hausen vom 08.07.1976, Nr. 62-14/76.

Die fur TWSZ Il geltenden Festlegungen sind einzuhalten.

Entsprechend der Planung ist der Anschluss an die &ffentlichen Ver- (hier: Trinkwasser) und
Entsorgungsleitungen (hier: Abwasser) herzustellen.

Die Errichtung einer Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehérde. Im Rahmen der Beantragung ist ein Versi-
ckerungsgutachten vorzulegen. Planung, Bau und Betrieb der Versickerungsanlage hat ent-
sprechend dem DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA - A 138 zu erfolgen.

Untere Bodenschutzbehdrde

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zusténdigkeit
zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechts-
grundlage

Landratsamt Nordhausen,  Telefon: (0 36 31) 911-0

sy oM BehringstraRe 3, 99734 Nordhausen  Telefax: (0 36 31) 911-241 2/ 4
www.Jandratsamt-nordhausen.de  E-Mail: poststelle@lrandh.thueringen.de
= SUDHARZ B e ozt al Ié
- , KYFFHAUSER Kreissparkasse Nordhausen ~ Commerzbank Nordhausen:

BIC: HELADEFINOR  BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE45 8205 4052 0035 0125 67  IBAN: DE65 8204 0000 0604 4200 00



Die Flachen im relevanten Standortbereich wurden in der Vergangenheit als Lagerflachen ge-
nutzt (Fahrzeuge, Bauschutt, Erdstoffe, etc.). Eine lokale schédliche Bodenveranderung kann
nicht generell ausgeschlossen werden. Bei Erdbaumafinahmen ist auf organoleptische Auffal-
ligkeiten zu achten. Sollten sich Verdachtsmomente fiir das Vorliegen schédlicher Bodenveran-
derungen/ Altlasten oder einer Beeintrachtigung anderer Schutzgiter (Luft/ Wasser) ergeben,
so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort der Unteren Bodenschutzbehdrde anzu-
zeigen, um gegebenenfalls erforderliche MaRnahmen einzuleiten.

Untere Naturschutzbehérde

Gegen das 0.g. Vorhaben bestehen seitens der Unteren Naturschutzbehdrde keine Bedenken.

Fachliche Stellungnahme

Die Vorhabenfliche befindet sich im Naturpark ,Siidharz*. Das Vorhaben ist nicht von den Ver-
boten des § 4 der Thilringer Verordnung tiber den Naturpark Siidharz vom 01. Dezember 2010

betroffen.

Die konkreten Auswirkungen der Anderungen des F-Plans konnen erst auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung ermittelt und bewertet werden. An dieser Stelle sei auf die in der vor-
gelegten Planung genannten Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen im Plangebiet als auch die
genannten externen Ausgleichsmafnahmen (S. 22 v. 24) verwiesen.

FG Abfallwirtschaft und Deponie

Gegen das Vorhaben gibt es seitens des FG Abfallwirtschaft und Deponie keine Bedenken.

FB Biiro des Landrates und Zentrale Dienste

FG Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Gegen das 0.g. Vorhaben bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine Bedenken.

Stab Kreistag, Wirtschaft & Tourismus, Personal und IT

Seitens des Bereiches Wirtschaftsforderung bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine Beden-
ken.

Rechtsangelegenheiten — FG Beteiligungen, OPNV

Seitens des FG Beteiligungen und OPNV bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine Bedenken.

Landratsamt Nordhausen,  Telefon: (0 36 31) 9110

A OF BehringstraRe 3, 99734 Nordhausen  Telefax: (0 36 31) 911-241 3/ 4
.| www.landratsamt-nordhausen.de  E-Mail: poststelle@Irandh.thueringen.de
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BIC: HELADEFINOR  BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE45 8205 4052 0035012567  IBAN: DE65 8204 0000 0604 4200 00



FB Gesundheitswesen

FG Hygiene/Infektionsschutz

Seitens des FG Hygiene und Infektionsschutz bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine Beden-
ken.

Fraundliche Griike

\
ooV
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Freistaat

Thouringen

Thiringer Landesamt flir Bau und Verkehr
Postfach 171 37321 Leinefelde-Worbis

Stadtplanungsbiiro Meifiner & Dumjahn GbR
Herrn Andreas Meil3ner

Aufstellung der 11. Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich
Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Sichtung der Unterlagen kann der 11. Anderung des Flachennutzungs-
planes im Bereich Eberthof zugestimmt werden.

Die verkehrliche ErschlieRung des Uberplanten Gebietes erfolgt Giber das kom-
munale Strallennetz mit Anbindung an die K 36.

Belange der Stralkenbauverwaltung werden nicht berthrt. Die Bauverwaltung
des Landkreises, als Baulasttrager der Kreisstral3e, ist zu beteiligen.

Mit freundlichen Grif3en
im Auftrag

gez. Susanne Zimmermann
(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt)

Informationen zum Umgang mit lhren Daten im Thuringer Landesamt fiir Bau und Verkehr und zu lhren
Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite
y  https:/bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz.

Auf Wunsch Ubersenden wir Ihnen eine Papierfassung.

Landesamt
fir Bau und Verkehr

lhr/e Ansprechpart-
ner/in:
Christin Stachowski

Durchwahl:
Tel. +49 361 57-4174405
Fax +49 361 57-4174402

Christin.Stachowski@
tibv.thueringen.de

lhr Zeichen:

lhre Nachricht vom:
23. September 2025

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort ange-
ben)

5010-43.1-4318/489-31-
250142/2025

Leinefelde-Worbis
01. Oktober 2025

Thiiringer Landesamt
fiir Bau und Verkehr

Hauptsitz:

Hallesche Stralle 15/ 16
99085 Erfurt

Tel. +49 361 57-4135454
Fax +49 361 57-4135499

Region Nord
Siemensstralle 12
37327 Leinefelde-Worbis
Tel. +49 361 57-4174 0
Fax +49 361 57-4174402

www.tlbv.de

Ust.-ID: DE183598273
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.. Freistaat 2 mbs
Thiringen

Thiringer Landesamt fir Landwirtschaft und Landlichen Raum
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena

Stadtplanungsburo MeilRner & Dumjahn GbR
Kathe-Kollwitz-Str. 9
99734 Nordhausen

Aufstellung der 11. Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich
Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

Beteiligung Trager offentlicher Belange gemaliy § 4 (1) BauGB
Stellungnahme Trager 6ffentlicher Belange - Landwirtschaft und Agrar-
struktur

Am 23. September 2025 sind die Antragsunterlagen im Tharinger Landesamt
fur Landwirtschaft und landlichen Raum (TLLLR), Referat 42, Zweigstelle Bad
Frankenhausen eingegangen. Zur frihzeitigen Beteiligung nehmen wir wie
folgt Stellung:

Die Gemeinde Harztor méchte mit der 11. Anderung des FNPs im Bereich
Eberthof im Ortsteil Niedersachswerfen eine Wohnbauflache darstellen. Damit
soll die Entwicklungsgrundlage fur die Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nr. 21 Eberthof hergestellt werden.

Dieser Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 2020 rechtskraftig. Da das Plan-
verfahren gemall dem damals geltenden § 13b BauGB durchgeflihrt wurde
und diese Vorgehensweise gemaf Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richtes (BVerwG 4 CN 3.22) als grober Verfahrensfehler gerigt wurde, soll
dieser Bebauungsplan im Parallelverfahren gemaf § 214 (4) BauGB durch
eine Umweltprifung erganzt werden. Dabei ist es das Ziel der Gemeinde
Harztor, die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen im Erganzungsver-
fahren beizubehalten und lediglich durch die Festsetzung zusatzlicher Aus-
gleichsmalinahmen zu erganzen.

Der Geltungsbereich der vorliegenden 11. Anderung des FNP befindet sich in
der Flur 2 der Gemarkung Niedersachswerfen und umfasst eine Flache von
ca. 1,8 ha. Das Gebiet ist im rechtskraftigen Flachennutzungsplan (FNP) der
Gemeinde Harztor aus dem Jahr 2003 als ,Flachen fir die Landwirtschaft*
gem. § 6 (2) Nr. 9a BauGB dargestellt. Dabei handelt sich jedoch um ein be-
reits vorbelastetes bzw. teilbebautes Gebiet, welches nicht in einem landwirt-
schaftlich bewirtschafteten Feldblock liegt. Aulierdem befindet sich der Gel-
tungsbereich nicht in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet, welches durch

Wir bitten um Beachtung!

Briefsendungen senden Sie bitte ausschlieRlich an die zentrale Postanschrift:

Thuringer Landesamt fiir Landwirtschaft und Landlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena
Die Adressen der Zweigstellen stehen lhnen fir Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfigung.

Landesamt fiir
Landwirtschaft und
Landlichen Raum

lIhr/-e Ansprechpartner/-in:
Kirsten Eichentopf

Durchwahl:
Telefon +49 (361) 57-4136150
Telefax +49 (361) 57-4136299

Kirsten.Eichentopf@
tllir.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
23. September 2025

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5030-R42-4621/454-1-
68720/2025

Bad Frankenhausen
29.09.2025

Informationen zum Datenschutz:
www.tllir.thueringen.de/datenschutz

Anschrift fiir Besuche
und Warensendungen:

Zweigstelle Bad
Frankenhausen
Kyffhauserstralle 44
06567 Bad Frankenhausen

Thiiringer Landesamt fiir
Landwirtschaft und
Landlichen Raum (TLLLR)

Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624
Leitweg-ID E-Rechnung:
16909051-0001-89
(https:\\xRechnung-bdr.de)

poststelle@tllir.thueringen.de
www.tllir.thueringen.de

Naumburger Str. 98

07743 Jena

Telefon +49 (361) 57 4041-000
Telefax +49 (361) 57 4041-390


http://www.tlllr.thueringen.de/datenschutz
https://xrechnung-bdr.de/
mailto:poststelle@tlllr.thueringen.de
http://www.tlllr.thueringen.de/

den Regionalplan Nordthiringen ausgewiesen wird. Die Flachen wurden bisher nicht landwirt-
schaftlich genutzt.

Aus diesen Griinden erheben wir keine Einwinde zur Anderung der Flichen fiir die Land-
wirtschaft zur Wohnbauflache gem. § 1 (1) BauNVO.

Umweltbericht:

Der Umweltbericht geman § 2(4) und § 2 a Satz 2 Nr. BauGB wurde als Teil Il der Begriindung
zur 11. Anderung des FNP beigefiigt. Darin heiRt es u.a., dass die enthaltenen Aussagen auf
den Aussagen des Umweltberichts im Rahmen des erganzenden Verfahrens zum Bebauungs-
plan Nr. 21 ,Eberthof* (nachgeordnetes Planverfahren) abgestellt und mit diesen im Verbund zu
betrachten ist.

Eine konkrete Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter wird durch die Planung
auf die parallel durchgefiihrte Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, hier im ergédnzenden Ver-
fahren gem. § 214 (4) BauGB zum B-Plan Nr. 21 ,Eberthof* verlagert. Unsere Behorde ist da-
bei zu beteiligen.

Bereits jetzt mochten wir auf folgende Forderungen der Agrarstruktur hinweisen:
- Die Baugrenze bzw. der raumliche Geltungsbereich ist einzuhalten.

- Eventuelle Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen sind mdglichst auerhalb der landwirt-
schaftlichen Nutzflachen zu planen. Es soll vielmehr auf andere Méglichkeiten wie z. B.
auf Renaturierung nicht mehr genutzter Altstandorte, Rlickbaumaflinahmen von Hoch-
bauten und Flachenentsiegelung, auf Malnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie zu-
rickgegriffen werden. Landwirtschaftliche Splitterflachen kénnen in dem Fall in Anspruch
genommen werden, wenn die oben genannten Moglichkeiten nicht realisierbar sind.
Diese MalRnahmen sind uns vorzulegen.

- Wir verweisen auf § 15 (3) BNatSchG: ,Bei der Inanspruchnahme von land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Flachen fiur Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen ist auf agrar-
strukturelle Belange Ruicksicht zu nehmen, insbesondere sind fur die landwirtschaftliche
Nutzung besonders geeignete Bdden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu neh-
men. Es ist vorrangig zu prufen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch MalRnahmen
zur Entsiegelung, durch MalRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensraumen oder
durch Bewirtschaftungs- oder PflegemalRnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um mdglichst
zu vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genommen werden.*

- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thiringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47)
zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche
Nutzflachen nicht beeintrachtigt werden.

Die Rechtsgrundlagen dazu bilden die agrarstrukturellen Belange entsprechend dem Thuringer
Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan Nordthuringen (RP NT), das Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) und das Thiringer Naturschutzgesetz (ThirNatG).

Das TLLLR, Ref. 42 Agrarstruktur ist gem. § 4 (2) BauBG erneut zu beteiligen.

Mit freundlichen GrifRen
im Auftrag

Kirsten Eichentopf
(ohne Unterschrift gliltig, da elektronisch gezeichnet)
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ThiiringenForst - Burgstrae 53 - 99752 Bleicherode

Gemeinde Harztor
ligerstralle 23
99768 Harztor

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom
23.09.2025

Geschaftszeichen
K-402-3p

Bearbeiter / Durchwahl
Herr Apel / 036338 44165

Fldchennutzungsplan Niedersachswerfen (Harztor)

hier: Stellungnahme zur 11. Anderung zum Flichennutzungsplan von Niedersachs-
werfen (Grundlage fiir den Bebauungsplan Nr. 21 von Niedersachswerfen)

Bezug: E-Mail zum Entwurf der 11. Anderung zum Flichennutzungsplan von
Niedersachswerfen vom 23.09.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 23.09.2025 haben Sie dem Forstamt den Entwurf zur 11. Anderung
des Flachennutzungsplanes von Niedersachswerfen zur Kenntnis gegeben. Nach
Priifung wird folgende Stellungnahme abgegeben:

Die Erstellung des B-Planes Nr. 21 (Bereich Eberthof) unterlag einem
Verfahrensfehler. Es wurde keine Umweltpriifung durchgefiihrt. Daraufhin wurde
dieser unwirksam. Gleiches galt fiir den Bereich des Flichennutzungsplanes von
Niedersachswerfen. Zur Heilung dieses Fehlers soll nunmehr ein erginzendes
Verfahren zundchst Flachennutzungsplan durchgefiihrt werden (incl. einer Umwelt-
prifung).

Das in Rede stehende Gebiet soll zu einem GroBteil als Wohnbaufliche genutzt
werden. Lediglich éstlich der Uberschwemmungsgebietsgrenze sind Griinflichen mit
der Zweckbestimmung ,Hausgarten” vorgesehen.

Unter der Bericksichtigung des Ostlich vorgelagerten Waldes muss auch die
einschldgige Abstandsregelung nach ThirWaldG eingehalten werden. Gem. § 26 Abs.
5 ThirWaldG i.d.F. vom 06.02.2024 ist aus Griinden der Gefahrenvermeidung bei der
Errichtung von Gebduden ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten. Ausnahmen
bedirfen der Genehmigung durch die untere Forstbehérde.

Dieser Wald besteht aus Weidenarten und Erlen im Oberstand. Im Unter- und
Mittelstand befinden sich ebenfalls Erlen (Roterlen), Berg- und Spitzahorn. Im
Oberstand betrdgt die durchschnittliche Hohe derzeit 25 m. Die Héhen des Mittel-
standes liegen bei 10-15 m und die des Unterstandes bei 3-5 m. Die potentielle
Endhdhe der Waldbdaume liegt unter den gegebenen standortlichen Bedingungen bei
30 m.

o

RST

Thiiringer Forstamt Bleicherode-
Siidharz

Tel.:
Fax:

+49 36338 4416-0
+49 36338 4416-1

forstamt.bleicherode-
suedharz@forst.thueringen.de

Datum

10.10.2025

Geschiftsanschrift

Thiringer Forstamt Bleicherode-
Suadharz

BurgstraBe 53

99752 Bleicherode

Zentrale

ThiringenForst

Anstalt offentlichen Rechts
Hallesche Strafie 20

99085 Erfurt

Tel.: +49 361 57401-2050
Fax: +49361 57201-2250
zentrale@forst.thueringen.de
www.thueringenforst.de

Verwaltungsratsvorsitzender
Minister Tilo Kummer

Vorstand
Dipl.-Forsting. Volker Gebhardt
Dipl.-Forstwirt Jorn Heinrich Ripken

Eingetragen beim
Amtsgericht Jena

HRA 503042

St.-Nr.: 151/144/09607
USt.-ID: DE 811570658
Finanzamt Erfurt

Bankverbindung

ThiiringenForst — FoA Bleicherode-
Stidharz

Landesbank Hessen-Thiringen
IBAN DE61 8205 0000 1302 0104 57
SWIFT-BIC HELADEFF820

Die hier bezeichneten E-Mail-Adressen sind nicht zur Ubermitttung rechtsverbindlicher Antrage und Erklarungen geeignet. Informationen zur Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten, dem Zweck der Datenverarbeitung, zu Ihren Rechten sowie Kontaktdaten fiir weitere Fragen zum Datenschutz finden Sie im Internet unter
www.thueringenforst.de/datenschutz. Alternativ kontaktieren Sie uns: iiber die Kontaktdaten unserer Zentrale oder per E-Mail an datenschutz@forst.thueringen.de.
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Da in dem Wohnbaugebiet (bzw. im B-Plangebiet) Gebdude zum Zwecke des Wohnens errichtet
werden sollen, ist dort mit dem standigen Aufenthalt von Menschen zu rechnen.

Um perspektivisch Gefahren sowohl fiir Leib und Leben als auch beziiglich Sachschiden an den
Wohngebduden, die vom Wald durch ggf. umstiirzende Biume oder herabfallende Aste ausgehen
kdnnen, zu vermeiden, ist fiir die Wohnbaufliche bzw. Baugrenze ein Abstand von 30 m zum Wald
einzuhalten. Die erforderliche Grenzverlauf ist aus der beiliegenden Anlage zu entnehmen. Dabei
wurde eine kritische Flache mit ca. 440 m? im Vergleich zur Entwurfsplanung ausgewiesen. Dieser
Abschnitt darf nicht bebaut werden. Einer Nutzung als Griinfldche in diesem Bereich steht hingegen
nichts entgegen

Abschlieend sei noch erwidhnt, dass sich im norddstlichen Bereich des Plangebietes sich ein Garten-
oder Wochenendhaus mit Gartengrundstiick befindet. Dieses besitzt scheinbar Bestandesschutz.

Unter der Berlcksichtigung der 0.g. MaBgaben wird ansonsten dem Entwurf zugestimmt.

Mit freundlichef GriiRen
Im Auftr

K uéfxp
tel F! rstamtsleiter

Anlage: Anlage
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eMail

Betreff:

An:

Von:
Prioritat:
Anhéange:

AW: Aufstellung der 11. Anderung des
Flachennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT
Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor
"info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
r.kuehn@how-guv.de

Normal

0

Sehr geehrte Damen und Herren,

20.10.2025 09:38:58

bezugnehmend auf den oben genannten und per E-Mail vom 23.09.2025 (ibersandten Antrag mit Stand
September 2025, haben wir diesen fachtechnisch gepriift und nehmen wie folgt Stellung:

Seitens des Gewadsserunterhaltungsverbandes (GUV) bestehen vorbehaltlich der Beachtung nachfolgender
Hinweise gegen die Planung grundsatzlich keine Einwande.

1. Die Bere ist im Sinne des Hochwasserrisikomanagement als Risikogewésser eingestuft.

Durch das TLUBN ist geplant im Jahr 2026 das Uberschwemmungsgebiet (USG) fiir die Bere zu
aktualisieren. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Ergebnis der hydraulischen
Berechnungen zu Veridnderungen an den ausgewiesenen Grenzen des USG kommen kann.

3. Durch die Gemeinde ist die Erstellung eines integralen Hochwasserschutzkonzeptes (iHWSK) fur die
Bere geplant. Die Bearbeitung des Konzeptes wird auf Basis des aktualisierten USG erfolgen und ist
ab 2026 geplant. Insofern konnten in diesem Zuge auch HochwasserschutzmalBnahmen fiir diesen
Bereich entwickelt werden.

Fiir Riickfragen stehe ich gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

i. A. Robert Kithn

Verbandsingenieur/stellv. Geschaftsfihrer

Telefon: 03631 639-402
Mobil: 0162 2143942
E-Mail: r.kuehn@how-guv.de

— w

Ohne | Wipper

CewasserlUnternaltungsverbana
Gewasserunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper
Robert-Blum-Strafle 1

99734 Nordhausen

Telefon: 03631/639-400

E-Mail: info@how-guv.de

www: www.how-guv.de

Von: Info <info@how-guv.de>

Gesendet: Dienstag, 23. September 2025 08:51
An: Robert Kithn <r.kuehn@how-guv.de>
Betreff: WG: Aufstellung der 11. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT



Abwasserzweckverband ,, 5 W

Abwasserzweckverband Siidharz", Kirchplatz 2 99768 Harztor

G ind Sprechzeiten:
em
S Montag Nach Vereinbarung
Harztor Dienstag © 9.00-11.30 13.00 —17.30
lligerstrale 23 Mittwoch
Donnerstag — 13.00 - 15.30
99768 Harztor OT lifeld Freitag 8.00 — 11.30

Harztor, den 14.10.2025

Wu/ -

Aufstellung der 11. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT

Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

~— friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemiaf
§ 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemaR § 2 (2) BauGB im o.a.

Planverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens des AWZV ,Siidharz” ergeht zu o.g. Aufstellung nachfolgende Stellungnahme:

Das Gebiet , Eberthof” ist inzwischen sowohl schmutzwasser- als auch regenwasserseitig
erschlossen.

Das anfallende Niederschlagswasser kann inzwischen also in das zentrale Regenwasser-
kanalsystem eingeleitet werden.

Unter Beachtung der vorgenannten Punkte stimmt der AWZV ,Siidharz” der Aufstellung
der 11. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT
Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor zu.

Fiir Riickfragen stehen wir lhnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
& A/
K. Wulf

Geschiéftsstellenleiterin

Abwasserzweckverband ,Siidharz*
Kirchplatz 2
99768 Harztor / OT Niedersachswerfen

Telefon:
FAX
e-mail :

0363 31/4 2146 und 33 31
036331/49394
awzv-suedharz@t-online.de

Bankverbindung:

Kreissparkasse Nordhausen
Konto — Nr.: 32193921
BLZ: 820 540 52



Thiiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(Behdrdenzentrale) Goschwitzer StraRe 41, 07745 Jena

Stadtplanungsbiiro Meifner & Dumjahn GbR

Kathe-Kollwitz-Strafte 9
99734 Nordhausen

Gebiindelte Gesamtstellungnahme zum Vorentwurf der
11. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Harztor

im Bereich Eberthof, OT Niedersachswerfen, Landkreis Nordhausen
- Beteiligung der Trager éffentlicher Belange gemaR § 4 BauGB
und ThiirStAnz Nr. 34/2005, S. 1538-1548 -

Thuringen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prifung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorhaben hinsichtlich
der vom Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(TLUBN) zu vertretenden &ffentlichen Belange

e Naturschutz (Abteilung 3),

o Wasserwirtschaft | (Abteilung 4),

e Wasserwirtschaft Il (Abteilung 5),

e Technischer Umweltschutz - Genehmigungen (Abteilung 6),
e Technischer Umweltschutz - Uberwachung (Abteilung 7),

o Geologie/Bergbau (Abteilung 8)

iibergebe ich Ihnen in der Anlage die gebiindelte Stellungnahme des
TLUBN.

Mit freundlichen Grii’en

Im Auftrag
Ina Pustal
Referatsleiterin

Umfangreiche Informationen zu Themen wie Geologie, Bodenkunde, Seismologie, Naturschutz, Hydrologie,
Hochwassermanagement, Gewésserschutz, Luft, LArm und unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen finden Sie im
Kartendienst des TLUBN (www.tlubn.thueringen.de/kartendienst). Fir eine schnellere und effizientere Bearbeitung lhrer
Antrége wird um die Bereitstellung von GIS-Daten im Shape-Format gebeten.

Bei Zuganglichmachung der gebiindelten Stellungnahme durch Dritte - insbesondere in elektronischer Form - wird um
Anonymisierung der personenbezogenen Kontaktdaten in geeigneter Form gebeten. Allgemeine Informationen zum
Datenschutz im TLUBN finden Sie im Intemet auf der Seite www.tlubn.thueringen.de/datenschutz.
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Landesamt fiir @

Umwelt, Bergbau
und Naturschutz

lhre Ansprechpartnerin:
Ina Pustal

Durchwahl:
Telefon  +49 361 57 3941 620
Telefax  +49 361 57 3941 666

post-toeb@tlubn.thueringen.de
1hr Zeichen:

lhre Nachricht vom:
23. September 2025

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5070-82-3447/1646-3-
119231/2025

Jena
15. Oktober 2025

@ familienfreundlicher

@ B Arbeitgeber
@ 2022

prilfen.bewerten.auszeichnen

| BerlelsmannStiftung

Thiiringer Landesamt filr Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Goschwitzer StralRe 41

07745 Jena

poststelle@tiubn.thueringen.de

Umsatzsteuer-1D: DE812070140

Bitte senden Sie uns Rechnungen
bevorzugt als E-Rechnung iber das
Portal https://xrechnung-bdr.de/. .
Unsere Leitweg-ID: 16901051-0001-70

Informationen zum Datenschutz, dem
Umgang mit Ihren Daten im TLUBN und
zu lhren Rechten nach der EU-DSGVO
finden Sie im Internet auf der Seite
www.tiubn.thueringen.de/datenschutz

www.tlubn.thueringen.de



Abteilung 3: Naturschutz

Belange Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner: Rainer Karsten

Tel.: +49 361 57 3941 364

E-Mail: rainer.karsten@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-32-3447/1646-3

O
O
O
X

Die ONB hat den Vorgang hinsichtlich der Betroffenheit von Schutzgebieten der Kategorien Natur-
schutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Biospharenreservat/Kern- und Pflegezonen, National-
park und Nationales Naturmonument geprift. Die Zusténdigkeit flr die Prifung aller anderen
naturschutzrechtlichen Belange liegt vollstandig bei der unteren Naturschutzbehorde.

Im hier vorliegenden Verfahren liegt die Zusténdigkeit fur die Wahrnehmung der Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vollstéandig bei der unteren Naturschutzbehérde im

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

ortlich zusténdigen Landratsamt.
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Abteilung 4: Wasserwirtschaft | - Flussgebietsmanagement, Hochwasserschutz

Hinweis

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der
offentlichen Hand Stellung. Die privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten, Auf-
lésung von Pachtvertragen etc.), die bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der
Projekttrager im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit der Thiringer Landgesellschaft mbH,
Abteilung Liegenschaften, abzustimmen und zu vereinbaren.

Belange Hydrologischer Landesdienst, Uberschwemmungsgebiete

Ansprechpartnerin: Kati Nowak

Tel.: +49 361 57 3943 329

E-Mail: Kati.Nowak@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-41-4591/2894-4

O  keine Betroffenheit

O keine Bedenken

O Bedenken/Einwendungen

X Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Uberschwemmungsgebiete

Der Geltungsbereich der 11. Anderung des Fléchennutzungsplans (FNP) Uberschneidet sich mit
dem Uberschwemmungsgebiet (USG) der Bere, welches durch Rechtsverordnung vom
01.10.2009 (ThiirStAnz. Nr. 46/2009, S. 1792) festgesetzt wurde.

Das USG wurde gemal § 5 Abs. 4a Satz 1 BauGB in der Darstellung des FNP nachrichtlich
Ubernommen.

Die Schutzbestimmungen der §§ 78, 78a und 78c Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gelten.

Die Uberschneidungsflache wird durch die hiesige Planung als Griinflache mit der Zweckbestim-
mung ,Hausgarten" ausgewiesen. Die Planung erklért die Errichtung neuer baulicher Anlagen fur
unzuldssig. Hiergegen bestehen keine Bedenken.

Risikogebiete auBerhalb von Uberschwemmungsgebieten (HQz00)

Im Geltungsbereich der 11. Anderung des FNP sind zudem auch Risikogebiete aulerhalb von
Uberschwemmungsgebieten vorhanden (Bere). Diese sollten gemaf § 5 Abs. 4a Satz 1 BauGB
ebenfalls nachrichtlich in die Darstellung des FNP ibernommen werden.

Fir die Risikogebiete aufierhalb der Uberschwemmungsgebiete gelten die Bestimmungen des
§ 78b WHG.
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Belange Stauanlagenaufsicht

Ansprechpartnerin: Kati Nowak

Tel.: +49 361 57 3943 329

E-Mail: Kati.Nowak@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-42-4591/2894-4

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OO0O0OR

Belange Gewésserunterhaltung

Ansprechpartnerin:'Kati Nowak

Tel.: +49 361 57 3943 329

E-Mail: Kati.Nowak@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-44-4591/2894-4

% keine Betroffenheit

O keine Bedenken

O Bedenken/Einwendungen

O Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Wasserbau

Ansprechpartnerin: Kati Nowak

Tel.: +49 361 57 3843 329

E-Mail: Kati.Nowak@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-45-4591/2894-4

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

000X
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Abteilung 5: Wasserwirtschaft Il - Siedlungswasserwirtschaft, Zulassungs-
verfahren

Hinweis
Diese Stellungnahme beriicksichtigt nur die Belange der Wasserwirtschaft, fur die die obere
Wasserbehérde gemaR § 61 Abs. 2 ThurWG zusténdig ist. Die von der unteren Wasserbehorde
(§ 61 Abs. 1 ThUirWG) zu vertretenden Belange sind nicht bertlicksichtigt und gesondert ab-
zufragen.

Belange Wasserrechtliche Zulassungsverfahren/Wismut/Kali

Ansprechpartnerin: Kati Nowak

Tel.: +49 361 57 3943 329

E-Mail: Kati.Nowak@tlubn.thueringen.de
Geschiftszeichen: 5070-52-4591/2894-4

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O0O0OX

Belange Grundwasser, Wasserschutzgebiete

Ansprechpartnerin: Petra Panther Schniirer
Tel.: +49 361 57 3943 894

E-Mail: Petra.Panther@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-53-3447/1646-3

O keine Betroffenheit

X keine Bedenken

O Bedenken/Einwendungen

X Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Das-PIangebiet befindet sich in der mit dem Beschluss Nr. 62-14/76 vom 08.07.1976 und dem
Erganzungsbeschluss Nr. 62-14/76 vom 25.04.1985 des Kreistages Nordhausen fiir mehrere
Wassergewinnungsanlagen- festgesetzten Schutzzone Ill des Wasserschutzgebietes Zorgeaue.
Die Beschliisse wurden gemaR Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Einigungsvertrag in heutiges Recht tuberge-
leitet. Somit hat das Wasserschutzgebiet gemaR § 130 Abs. 2 ThirWG und § 106 Abs. 1 WHG
weiterhin Bestand. Im Schutzgebiet gelten die Verbote und Nutzungsbeschrankungen der ge-
nannten BeschlUsse. }

Auf die Lage in der Schutzzone Il wurde im Erléuterungsbericht bereits eingegangen. Die Plan-
zeichnung bedarf der Aktualisierung.
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Die im Plan noch dargestellte Schutzzone Il (die den rdumlichen Geltungsbereich der Flachen-
nutzungsplananderung umschlielt) wurde aufgehoben. Im Planungsbereich ist nur noch die o. g.

Schutzzone 1l vorhanden.
Das Symbol ,GW IlI* ist missverstandlich angeordnet. Es wird gebeten, dieses in die Schutz-

zone lll zu verschieben.
Der Verlauf der Wasserschutzgebiete ist online im Kartendienst des TLUBN auch zum Download

verfugbar (dort unter ,Wasserwirtschaft/Gewasserschutz‘/Wasser- und Heilquellenschutz-
gebiete*/,Einzelthemen“/,Wasser- und Heilquellenschutzgebiete®).
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Abteilung 6: Technischer Umweltschutz - Genehmigungen

Belange Immissionsschutz

Ansprechpartner: Jirgen Jacobi

Tel.: +49 361 57 3943 847

E-Mail: juergen.jacobi@tlubn.thueringen.de
Geschaftszeichen: 5070-61-3447/1646-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O0O0OX

Belange Abfallrechtliche Zulassungen

Ansprechpartnerin: Anja Funke

Tel.: +49 361 57 3943 857

E-Mail: anja.funke@tlubn.thueringen.de
Geschaftszeichen: 5070-64-3447/1646-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

000X
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Abteilung 7: Technischer Umweltschutz - Uberwachung

Belange Immissionsiiberwachung

Ansprechpartnerin: Maria Hahn

Tel.: +49 361 57 3943 669

E-Mail: maria.hahn@tlubn.thueringen.de
Geschaftszeichen: 5070-71-3447/1646-3

keine Betroffenheit
keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen

O0O0XO

Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Abfallrechtliche Uberwachung

Ansprechpartnerin: Anja Funke

Tel.: +49 361 57 3943 857

E-Mail: anja.funke@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-74-3447/1646-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

000X
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Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG)

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlisse (Bohrungen, Messstellen) sowie geophysika-
lische oder geochemische Messungen - sind geméaR § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) spates-
tens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thiringer Landesamt fiir Umwelt, Bergbau
und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Mess-
daten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lagepléne u. .) gemaf § 9 GeolDG
spatestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftrag-
geber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch zu Ubergeben. Es wird gebeten,
in den Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hinzuweisen. Fur die digitale
Ubermittlung ist das Onlineportal ,Bohranzeige Thiringen® (bohranzeige.thueringen.de) zu ver-
wenden. Ist dies nicht moglich, so kann die Anzeige als PDF-Formular dbermittelt werden. In-
formationen hierzu, Links zum Anzeigeformular sowie zu Merkblattern und Downloads sind unter
tlubn.thueringen.de/qeologie-bergbau/geologie-und-boden/geologiedatengesetz verfligbar.
Rechtsgrundlagen sind das ,Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Ubermittlung, Sicherung und éffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfi-
gungstellung geologischer Daten zur Erflllung Sffentlicher Aufgaben" (Geologiedatengesetz,
GeolDG) in Verbindung mit der ,Thuringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zustandigkeitsverord-
nung" (ThirBGZustVO).

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten kénnen unter www.infogeo.de online
recherchiert werden.

Belange Geologie/Rohstoffgeologie

Ansprechpartnerin: Angela Nestler

Tel.: +49 361 57 3941 625

E-Mail: angela.nestler@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-82-3447/1646-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Oo0O0OX
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Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung

Ansprechpartner: Michael Klose

Tel.: +49 361 57 3941 622

E-Mail: michael.klose@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-82-3447/1646-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OoOoa

o

Die Ausfuhrungen der vorangegangenen Stellungnahme zum Bebauungsplan ,Eberthof‘ vom

14.11.2019 zu den Belangen der Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung (GZ: 5070-82-3447/35-

2) besitzen auch fiir die 11. Anderung des FNP Gilltigkeit:
,im Vorhabengebiet befinden sich im oberflachennahen Bereich Gesteine des Zechsteins.
Siidlich des Vorhabengebietes werden die Gesteine des Zechsteins vorrangig aus wasser-
l6slichen (subrosionsfahigen) Evaporitgesteinen wie Gips und Anhydrit aufgebaut. Die Sub-
rosion der Evaporite kann zum Auftreten von Lésungshohlrdumen und damit verbundenen
Georisiken wie Erdféllen oder -senken fiihren. Im Vorhabengebiet stehen unterhalb der
quartéren Lockergesteinsbasis Karbonate des Zechsteins an. Diese besitzen ein deutlich
verringertes Losungspotential.
Dem TLUBN sind im Vorhabengebiet keine Erdfélle oder -senken bekannt. Es kann aber
nicht ausgeschlossen werden, dass im Vorhabengebiet zukiinftig Erdfélle oder -senken
auftreten oder &altere, bereits verfiillte und an der Erdoberflache nicht mehr erkennbare Erd-
félle oder -senken vorhanden sind. Die Baugrunderkundung sollte daraufhin angepasst
werden.”

Belange Hydrogeologie/Grundwasserschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel

Tel.: +49 361 57 3941 630

E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen.de.
Geschéftszeichen: 5070-82-3447/1646-3

keine Betroffenheit
keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen

Oo0oxX0O

Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Belange Geotopschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel

Tel.: +49 361 57 3941 630

E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-82-3447/1646-3

X keine Betroffenheit
O keine Bedenken
O Bedenken/Einwendungen
O Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Bergbau/Altbergbau

Ansprechpartner: Stephan Prantl

Tel.: +49 361 57 3927 446

E-Mail: stephan.pranti@tiubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-86-3447/1646-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O00OK
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Landesamt
flr Denkmalpflege
und Archéologie

Freistaat [=>
T\

Thiringen |

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Dr. Daniel Scherf

Thiringer Landesamt fiir Denkmalpflege und Archéologie
Fachbereich Archaologische Denkmalpflege, Petersberg 12, 99084 Erfurt
Durchwahl

info@meiplan.de Telefon +49 (361) 57-3223 382
Telefax +49361 573414 390

E-Mail
Daniel.Scherf@
tlda.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
23.09.2025

Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
5060-VZ

Niedersachswerfen FNP Bereich Eberthof 11. Anderung ~4621/259-1-25570/2025

Vorentwurf der Gemeinde Harztor Erfurt, den 06.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen o. g. Plananderung bestehen seitens der Abteilung Bodendenkmal-
pflege des Thiringischen Landesamtes fir Denkmalpflege und Archaologie
keine grundsatzlichen Einwande. Aus der Umgebung des Baufeldes sind
bislang keine archaologischen Fundstellen bekannt. Bei Erdarbeiten muss
dennoch mit dem Auftreten von markanten Bodenverfarbungen, auffalligen
Haufungen von Steinen oder Mauerresten sowie von Bodenfunden wie
Scherben, Knochen, Metallgegenstande, Steinartefakte (Bodendenkmale ge-
maR § 2 Ziff. 7 - ThirDschG) und Ahnlichem gerechnet werden.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die gesetzliche Meldepflicht
gemal § 16 ThurDschG. Auftretende Fundstellen sind bis zur Begutachtung
durch das TLDA abzusichern und im unveranderten Zustand zu erhalten. Die
beteiligten Baufirmen sind auf diese Bestimmungen hinzuweisen.

Vom Fachbereich Bau- und Kunstdenkmalpflege wird keine Stellungnahme
zu o.g. Planung abgegeben.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

gez. Dr. Daniel Scherf
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)

Verteiler: Landratsamt Nordhausen
denkmalschutz@lrandh.thueringen.de
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